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St. Johannes- Schützenbruderschaft 

      O e s d o r f   e.  V. 

 
V  E  R  T  R  A  G 

 
Zwischen der St. Johannes Schützenbruderschaft Oesdorf e.V. in 34431 Marsberg-
Oesdorf, im nachfolgenden auch Vermieter genannt und 
 
................................................................................................................................................ 
im nachfolgenden auch Mieter genannt, wird folgender Vertrag über die Miete und 
Nutzung getroffen: 
 
§1  
Die St. Johannes Schützenbruderschaft Oesdorf e.V. überläßt ihre(n)  

O  Schützenhalle   O  Eßraum 
mit allen Nebenräumen und deren Ausstattung, sowie die Außenanlagen in der Zeit  
 
vom:  ........................................................  (erster Nutzungstag)        
 
bis:    ........................................................  (letzter Nutzungstag)        
 
Anzahl kostenpflichtige Nutzungstage:      ........... 
 
zum Zwecke einer / s:  ....................................................................................................... 
an den vorbezeichneten Mieter. 
 
§2 
Die Nutzungsgebühr beträgt je Nutzungstag: 1,50 € pro Person, jedoch mindestens 30,-- € 
pro Tag. Diese Nutzungsgebühr erhöht sich um den Verbrauch an Energie  (Strom,  
Wasser,  Gas). Der Energieverbrauch ist meßbar und wird dem Mieter zum 
Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Die Fälligkeit ist aus der Rechnung ersichtlich. 
 
Nutzungsbedingungen §3 - §7 siehe nächste Seite 
 
Gerichtsstand ist 34431 Marsberg.         Marsberg-Oesdorf, den   ........................................ 
 
 
Der Mieter:         ................................................................................   
 
 
Der Vermieter:   ................................................................................  
 
 
Schüssel erhalten: O   ja       O   nein 
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St. Johannes- Schützenbruderschaft 

      O e s d o r f   e.  V. 

 
 

Nutzungsbedingungen  §3 - §7 

 
 

§3 
Der Mieter verpflichtet sich die Halle, deren Inneneinrichtung, das Mobiliar, sowie die 
Außenanlagen nach der  Nutzung in einem guten Reinigungs- und Sauberkeitszustand an 
den Vermieter wieder zu übergeben, zumindest so, wie die Gesamtanlage zum 
Nutzungsbeginn vorgefunden wurde. Die Müll- und Abfallbeseitigung ist vom Mieter selbst 
zu  betreiben. Es wird die Inanspruchnahme der für Marsberg zuständigen 
Städtereinigungsfirma empfohlen. Für den Streudienst in den Wintermonaten ist der Mieter 
selbst verantwortlich. Der Vermieter übernimmt für den Mietzeitraum keinerlei Haftung bei 
Diebstahl oder Sachbeschädigung durch dritte Personen an Eigentum des Mieters. Der 
Mieter verpflichtet sich, nur Dekorationsmaterialien zu verwenden, die der 
Brandschutzverordnung (schwer entflammbar) entsprechen. 
 
§4 
Der Vermieter ist verpflichtet, in der Schützenhalle und auf dem dazugehörigen Gelände 
an unter- und obergärigen Vollbieren und vergleichbaren Bieren ausschließlich 
Westheimer Premium-Pilsener, Graf Stolberg Dunkel und Diebels Alt zum Ausschank und 
Verkauf zu bringen. 
 
§5 
Soweit es sich um meldepflichtige Veranstaltungen handelt, ist der Mieter verpflichtet 
diese der GEMA zu melden. 
 
§6 
Bei der Nutzung der Halle durch Jugendgruppen muß der / die verantwortliche Leiter/in 
mindestens 18 Jahre alt und im Besitz eines gültigen Jugendgruppenleiterausweises sein. 
Der Name des/der Lagerleiter/in sowie die Nummer und die ausstellende 
Jugendpflegebehörde des Jugendgruppenleiterausweises ist dem Vermieter spätestens 4 
Wochen vor Nutzungsbeginn mitzuteilen. Zur Betreuung und die Beaufsichtigung von 
jugendlichen Lagerteilnehmern müssen die Gruppenführer bzw. Aufsichtspersonen 
mindestens 16 Jahre alt sein. Ihnen dürfen höchstens 10 Jugendliche zugeteilt werden. 
Eine eventuelle Übernachtung des Aufsichtspersonals außerhalb der Schützenhalle wird 
nicht zugestanden. 
 
§7 
Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung erstellt. Jeder Vertragschließende erhält 
eine Ausfertigung. Für alle in diesem Vertrag nicht geklärten Fragen steht der 
geschäftsführende Vorstand, insbesondere der Hallenwart  von Fall zu Fall zu Verfügung. 
 
 


